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Leistungskatalog 
 

Inspektionen und Zertifizierungen für die ökologische Produktion  

 

 

 

§ 1 Regelleistungen (Audit und Zertifizierung nach VO (EU) 2018/848 bzw. § 6 ÖLG) 

 

Der Stundensatz für die Durchführung des Zertifizierungsverfahrens nach VO (EU) 2018/848 

bzw. § 6 ÖLG beträgt 

55,00 € 

 

Regelleistungen werden mit 13,75 €/15 Minuten berechnet. Die Regelleistungen beinhalten 

die Vor- und Nachbereitung der Audits, die Durchführung der Audits vor Ort, die Zertifizie-

rungsentscheidung und das behördliche Meldeverfahren. 

 

Reise- und Fahrtzeiten für Regel-Audits werden nicht berechnet. 

 

 

§ 2  Zusatzleistungen 
 

(z.B. Bearbeitung von Anträgen auf Ausnahmegenehmigung zur pflanzlichen und tierischen 

Erzeugung, rückwirkende Anerkennung von Vorbewirtschaftungszeit, Hinzunahme weiterer 

Tätigkeitsbereiche z.B. Verarbeitung) 

 

Zusatzleistungen werden mit 13,75 €/15 Minuten berechnet. 

 

 

§ 3 Allgemeine Bedingungen 
 

Reisekosten, Telefon- und Portopauschale 

Reisekosten werden aufwandsbezogen berechnet. Darunter fallen PKW-Kosten mit 

0,45 €/gefahrener Kilometer, Kosten für Bahn und ÖPNV 2. Klasse, Taxi und Übernach-

tungskosten. Jährlich wird pro Standort zudem eine Post- und Telekommunikationspauscha-

le mit 12,50 € in Rechnung gestellt. 

 

Einzugsermächtigung 

Bei Erteilung einer Einzugsermächtigung vor der Rechnungstellung erfolgt eine jährliche 

Gutschrift von 20,00 € auf den Rechnungsbetrag. Im Falle eines nicht erfolgreichen Einzugs 

wird eine Bearbeitungsgebühr von 13,75 € in Rechnung gestellt. 

 

Pflichtprobenahme 

Die zuständigen Landesbehörden verpflichten die Gesellschaft für Ressourcenschutz mbH 

(GfRS) bei 5% der von ihr zu kontrollierenden Betriebe und Unternehmen Proben zu ent-

nehmen und analysieren zu lassen (Pflichtprobenahme). Die Kosten der Pflichtprobenahme 

werden dann, wenn keine Abweichungen festgestellt werden, auf alle beauftragenden Un-

ternehmen umgelegt und ihnen in Rechnung gestellt. Diese Kosten sind variabel und betru-

gen im Jahr 2020 beispielsweise 23,80 € pro Unternehmen. Bei festgestellten Abweichungen 

wird die Pflichtprobenahme nach Aufwand (13,75 €/15 Minuten, Reisekosten + Laborkosten) 

berechnet. 

 

Stichprobeninspektionen 

Nicht risikoorientierte Stichprobeninspektionen werden nur bei festgestellten Abweichungen 

nach Aufwand (13,75 €/15 Minuten + Fahrtkosten) berechnet. 
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Kurzfristige Terminabsagen, Kündigungen, Mehraufwand bei Abweichungen von 

den Vorgaben der VO (EU) 2018/848, von deren Durchführungsbestimmungen, 

§ 6 ÖLG und von Richtlinien der Anbauverbände und bei Unterlagenauswertung 

Absagen ab 5 Werktagen vor geplantem Audittermin werden mit einer Pauschale von 

80,00 € berechnet. 

Bei Kündigungen, bei denen keine Abschlussinspektion durchgeführt wird, wird eine Abwick-

lungspauschale von 95 € berechnet. Die Bearbeitung und Auswertung von Betriebsunterla-

gen bei während der jährlichen Routineinspektion festgestellten Abweichungen von den 

Vorgaben der VO (EU) 2018/848 und von deren Durchführungsbestimmungen bzw. vom § 6 

ÖLG machen eine Nachverfolgung aufgrund der gesetzlichen Vorgaben erforderlich und stel-

len einen Mehraufwand gegenüber den Regelleistungen gemäß § 1 des Leistungskatalogs 

dar. 

Aufgrund gesetzlicher bzw. behördlicher Vorgaben erforderliche zusätzliche Inspektionen 

(über die Regelleistungen gem. § 1 des Leistungskatalogs hinaus) und/oder Analysen bei 

Rückstandsbefunden und/oder Weisungen der Überwachungsbehörden und/oder die Fest-

stellung schwerwiegender Abweichungen stellen einen vom Auftraggeber veranlassten Zu-

satzaufwand gegenüber den Regelleistungen gemäß § 1 des Leistungskatalogs dar. Dieser 

Mehraufwand wird jeweils zusätzlich zu den Kosten der Regelleistungen (§ 1 des Leistungs-

katalogs) aufwandsbezogen (13,75 €/15 Minuten) berechnet. Der GfRS in Rechnung gestell-

te Gebühren (z.B. Laboranalyse, externe Gutachter) werden dem Betrieb in Rechnung ge-

stellt. 

Weiterer vom Auftraggeber in sonstiger Weise veranlasster und aufgewendeter Zusatzauf-

wand (z.B. für Prüfung neuer Tätigkeitsbereiche, Prüfung der Zulässigkeit von Betriebsmit-

teln, Prüfung von Auflagen etc.) stellt ebenfalls einen Mehraufwand gegenüber den Regel-

leistungen gemäß § 1 des Leistungskatalogs dar. Dieser Mehraufwand wird jeweils zusätz-

lich zu den Kosten der Regelleistungen (§ 1 des Leistungskatalogs) aufwandsbezogen 

(13,75 €/15 Minuten) berechnet  

 

Fälligkeit 

Rechnungen sind am 14. Tag nach Rechnungsstellung (Datum der Rechnung) ohne Abzug 

zur Zahlung fällig. Bei Nichtzahlung trotz Fälligkeit tritt am 15. Tag nach Rechnungsstellung 

Verzug ein, ohne dass es einer Mahnung bedarf. 

 

Abrechnung der Gesellschaft für Ressourcenschutz mbH (GfRS) als  

beliehene Stelle 

In Bundesländern, in denen  die Gesellschaft für Ressourcenschutz mbH (GfRS) als beliehe-

ne Stelle tätig ist, erfolgt die Abrechnung auf Grundlage des GfRS-Leistungskataloges in 

Verbindung mit den jeweiligen gesetzlichen Grundlagen der jeweiligen Länder (z.B. Verwal-

tungskostengesetz, Verwaltungskostenverordnung, Kostenordnung und/oder Landesgebüh-

rengesetz) in der jeweils aktuell gültigen Fassung. 

 

Schlussbestimmungen 

Alle angegebenen Gebühren verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die-

ser Leistungskatalog ersetzt alle vorherigen GfRS-Leistungskataloge für Inspektionen und 

Zertifizierungen für die ökologische Produktion und gilt ab 1. Januar 2022. 


